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 Veröffentlicht am 19.11.1998

Index

21/03 GesmbH-Recht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

GmbHG §18;

Rechtssatz

Nimmt der Geschäftsführer die steuerlichen Agenden nicht selbst wahr, sondert überträgt sie an Dritte, wird er

dadurch nicht vom Haftungsrisiko befreit. Es tre:en ihn Auswahl- und Kontrollp<ichten, deren Verletzung

Haftungsfolgen zeitigen kann. Die Tätigkeit der herangezogenen Personen ist zumindest in solchen zeitlichen

Abständen zu überwachen, die es ausschließen, daß die Verletzung abgabenrechtlicher P<ichten, insb die Verletzung

abgabenrechtlicher Zahlungsp<ichten, dem Geschäftsführer verborgen bleibt (Hinweis E 26.5.1998, 97/14/0080). Auch

der Steuerberater ist bei seiner Tätigkeit zumindest in solchen Abständen zu überwachen, daß dem Abgabep<ichtigen

Steuerrückstände nicht verborgen bleiben (Hinweis E 2.8.1995, 94/13/0095; E 25.10.1996, 93/17/0280).
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